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Checkliste Sportanlagen und 
Materialunterhalt  

Sportinfrastrukturen  

Laut Art. 58 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches vom 30. März 1911 (Obligationenrecht) hat der Eigentümer eines 
Gebäudes oder eines andern Werkes den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von 
fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen. 

Technische Einrichtungen und Geräte – dazu zählen auch Sportgeräte – müssen nach dem 
Stand der Technik hergestellt werden und dürfen bei vernünftiger und vorhersehbarer 
Verwendung die Sicherheit von Benützern und Dritten nicht gefährden. Sie müssen 
kontrolliert und instand gehalten werden. Schäden oder Mängel müssen unmittelbar dem 
Eigentümer gemeldet werden. 

 

Innenanlagen 
 
Ja 

 
Nein 

1. Wurde ein Unterhaltskonzept für die Gebäude erarbeitet?   
2. Werden Schäden an Material dem Verantwortlichen der Infrastruktur 

gemeldet? 
  

3. Ist der Hallenboden in einem guten Zustand oder weist er Unebenheiten auf?   
4. Sind die Gerätehülsenabdeckungen in Ordnung?   
5. Ist das Prinzip der glatten Wand respektiert?   
6. Sind die Einrichtungen wie Sprossenwand, Tau, Reckhalterungen in Nischen 

befestigt? Falls nicht, hat es Matten o.ä. zum Schutz? 
  

7. Ist das Erste-Hilfe-Material zugänglich, sichtbar und vollständig?   
8. Werden die möglichen Massnahmen, die Sportanlagen sauber zu halten, 

getroffen? 
  

Aussenanlagen Ja Nein 

9. Wurde ein Unterhaltskonzept für die Aussenanlagen erarbeitet?   
10. Werden Schäden an Material dem Verantwortlichen der Infrastruktur 

gemeldet? 
  

11. Wird der Sand (Weitsprunggrube, Beachvolley-Feld) regelmässig gerecht, 

gesäubert? 
  

12. Sind die Spielfelder sauber und weisen keinerlei Unregelmässigkeit auf?   

13. Sind die Fussballtore, Baskettballkörbe befestigt?   
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Schwimmbad Ja Nein 

14. Wurde ein Unterhaltskonzept für die Infrstruktur erarbeitet?   
15. Ist das Reglement des Schwimmbads für die Benützer gut sichtbar angebracht?   
16. Sind die Alarmierungsposten gut sichtbar und innert Kürze erreichbar?   

Unterhalt des Materials 

 Ja Nein 

1. Werden die fixen Installationen gemäss den Empfehlungen des Herstellers 

vollständig überprüft und bei Bedarf instand gesetzt? 
  

2. Werden die beweglichen Geräte mindestens einmal jährlich vollständig 

überprüft und bei Bedarf instand gesetzt oder ersetzt? 
  

3. Verwendet der Abwart Reinigungsprodukte, die den Boden nicht zu rutschig 

werden lassen? 
  

 


